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Vertragsentwurf Zählerwechsel RLM (Strom) 2026 + 2027 

[Kopfdaten:] 

Bestellung 

000/000000000/0000 

Laufzeitbeginn 01.10.2026    Laufzeitende 31.12.2027 

Zahlungsbed.: 30 Tage netto 

Wir bestellen zu den Bedingungen dieses Auftrages in Verbindung mit unseren Einkaufsbedingungen für Lieferungen 

und Leistungen, welche Sie im Download unter 

https://www.enercity.de/assets/cms/enercity-de/Unternehmen/Wertpapiere-und-Finanzen/Einkauf-und-

Energiehandel/Einkaufsbedingungen-Lieferungen-und-Leistungen-enercity-AG.pdf

in ihrer derzeit gültigen Form abrufen können. Auf ausdrücklichen Wunsch schicken wir Ihnen diese auch zu. 

Die Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils gesetzlich geschuldeten Umsatzsteuer. 

Ihre Rechnungen sind ausschließlich unter Bezugnahme auf unsere Bestellnummer elektronisch an Rechnung-

enercityNetz@enercity.de zu senden. Das akzeptierte Format ist PDF/A. Für jede Rechnung ist jeweils ein eigenes 

PDF/A-Dokument zu erzeugen. Rechnungen, die uns auf einen anderen Weg erreichen, können nicht verarbeitet wer-

den. 

Zählerwechsel RLM (Strom) 2026 + 2027 

Pos. 0010 

Turnuswechsel von RLM-bilanzierten Messgeräten in der Sparte Strom, Niederspannung und Mittelspannung, inklusive 

Auftragssteuerung, Kundenkommunikation, Mangelbearbeitung, technischer Ausführung vor Ort sowie Erfassung, Be-

reitstellung und elektronischer Übermittlung von Daten 

1. Vertragsgrundlagen 

Es gelten in nachstehender Rang- und Reihenfolge: 

1.1 Die Regelungen dieser Bestellung 

1.2 Die Ausschreibungsunterlagen unserer Anfrage über das DTVP-Portal vom XX.XX.2026, im Einzelnen: 

1.2.1.1 Aufforderung zur Angebotsabgabe 

1.2.1.2 Erläuterung der Zuschlagskriterien 

1.2.2.1 Unsere Einkaufsbedingungen für Lieferungen und Leistungen der enercity AG, Stand 01.05.2026 

1.2.2.2 Die Grundsatzerklärung Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz der enercity AG 

(https://www.enercity.de/assets/cms/enercity-de/Unternehmen/Wertpapiere-und-Finanzen/Einkauf-und-

Energiehandel/Grundsatzerkl-rung-Lieferkettensorgfaltspflichten-enercity-AG.pdf) 
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1.2.2.3 Datenschutzinformation der enercity AG 

1.2.3.1 Leistungsverzeichnis Messgerätewechsel Strom 

1.2.3.2 Leistungsverzeichnis Messgerätewechsel Strom RLM 

1.2.3.3 Mangelkatalog Strom 

1.2.3.4 Handlungsanweisung zum Kundenkontakt 

1.2.3.5 Service-Level 

1.2.3.6 Hausordnung für Besucher:innen und Fremdfirmen 

1.2.3.7 FDL-Schnittstelle_Vers. 1-9-5d 

1.2.4 Preisblatt/Mengengerüst 

1.3 Ihr Angebot vom XX.XX.2026, Ihre Teilnahmeunterlagen vom XX.XX.2026 sowie die von Ihnen unterzeichneten 

Dokumente 

1.3.1 Eigenerklärung wegen des Sanktionspakets gegen Russland vom XX.XX.2026 

1.3.2 Tariftreueerklärung vom XX.XX.2026 

1.3.3 Vertraulichkeitsvereinbarung vom XX.XX.2026 mit der Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung vom XX.XX.2026 

1.3.4 Erklärung zum Nachunternehmereinsatz vom XX.XX.2026 (falls zutreffend) 

1.3.5 Nachunternehmerverpflichtungserklärung vom XX.XX.2026 (falls zutreffend) 

Ihre Allgemeinen Geschäftsbedingungen entfallen für diesen Auftrag. 

2. Vertragsverantwortliche/Nachunternehmer 

Fachliche Ansprechpartner bei uns: 

Franziska Schick, Tel. +49 511 430 3844, E-Mail franziska.schick@enercity-netz.de 

Jan Kinner, Tel. +49 511 430 5387, E-Mail jan.kinner@enercity-netz.de 

Fachlicher Ansprechpartner bei Ihnen: 

______, Tel. ______, E-Mail ______ 

a) Sämtliche Leistungen werden mit eigenem Personal erbracht. Der Einsatz von Nachunternehmern ist uns vorab 

schriftlich anzuzeigen. Wir behalten uns vor, dem Einsatz bestimmter Nachunternehmer in begründeten Fällen zu 

widersprechen. Soweit Leistungen auf Nachunternehmer übertragen werden, verpflichten Sie sich, den Nachunter-

nehmern die für Sie geltenden Pflichten dieses Vertrages aufzuerlegen und die Beachtung dieser Pflichten zu über-

wachen. 

b) Für ________ nannten Sie uns und bestätigen wir ihnen hiermit die ________ als Nachunternehmer. Alle übrigen 

Leistungen werden mit eigenem Personal erbracht. Der Einsatz von Nachunternehmern ist uns vorab schriftlich an-

zuzeigen. Wir behalten uns vor, dem Einsatz bestimmter Nachunternehmer in begründeten Fällen zu widerspre-

chen. Sie verpflichten Sie sich, den Nachunternehmern die für Sie geltenden Pflichten dieses Vertrages aufzuerle-

gen und die Beachtung dieser Pflichten zu überwachen. 

3. Termine 

Vertragslaufzeit: 01.10.2026 – 31.12.2027 

Die genauen Ausführungstermine stimmen Sie mit unseren oben genannten Ansprechpartnern ab. 
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Mit unseren Ansprechpartnern wird zeitnah ein verbindlicher Produktionsplan abgestimmt. Die terminliche Planung der 

Ihnen übertragenen Aufträge erfolgt selbstständig durch Sie. 

4. Kündigung oder vorzeitige Vertragsbeendigung 

Über die gesamte Vertragslaufzeit ist der Vertrag bei mangelhafter Arbeitsausführung nach erfolgter schriftlicher Abmah-

nung oder bei Nichteinhalten von Datenschutz- und Vertraulichkeitsbestimmungen durch uns kündbar. Hierzu zählt auch 

ein Auftreten unseren Kunden gegenüber, welches unser Ansehen in der Öffentlichkeit schädigt. Forderungen uns ge-

genüber können hieraus nicht abgeleitet werden. 

Ferner haben wir das Recht, den Vertrag für den Fall zu kündigen, dass Sie unter den herrschenden Einfluss i.S.d. § 17 

AktG eines Dritten geraten, welcher am Tag der Unterzeichnung dieses Vertrages keinen solchen herrschenden Einfluss 

i.S.d. § 17 AktG über Sie hatte. Sie verpflichten sich, uns unverzüglich schriftlich zu informieren, wenn sich eine Ände-

rung in den Beteiligungs- und Beherrschungsverhältnissen ergibt. 

5. Haftung/Gefahrtragung

Eine gültige Betriebshaftpflichtversicherung mit einer Deckung von mindestens 2,5 Mio. EUR je Schadensfall für Perso-

nen-, Sach- und Vermögensschäden wurde von Ihnen nachgewiesen. Sie sind verpflichtet, diese für die Dauer des Ver-

trages aufrechtzuerhalten und auf unser Verlangen erneut vorzulegen. 

Es gelten die Regelungen aus Punkt 5 der Leistungsbeschreibung A_50. Nachrangig haften beide Parteien darüber 

hinaus einander für Schäden nach den gesetzlichen Vorschriften. 

6. Vergütung 

Der vorläufige Auftragswert beträgt ________ EUR zuzüglich der jeweils gesetzlich geschuldeten Umsatzsteuer. 

Massenmehrungen, die zu einer Überschreitung des Auftragswertes führen, sind uns rechtzeitig vor dem Eintritt der 

Überschreitung schriftlich zur Prüfung und Freigabe anzuzeigen. Die Fortsetzung der Arbeiten ist dann erst nach Freiga-

be und Anpassung des Auftrags möglich. 

Mit der von Ihnen unterzeichneten Tariftreueerklärung verpflichten Sie sich zur Einhaltung der dort genannten Regelun-

gen. 

7. Ausführung und Abrechnung 

Vorgesehen für diesen Vertrag sind die Planmengen aus den vorgenannten Ausschreibungsunterlagen. Die Mengen 

können je nach aktuellem Bedarf abweichen. Ein Anspruch auf die genannten Mengen besteht nicht. Uns entstehen 

hierdurch keine Kosten oder sonstigen Verpflichtungen. 

Für die Wechseldienstleistungen gelten die Einheitspreise der Preisliste aus Ihrem oben genannten Angebot. In den 

Einheitspreisen sind sämtliche Nebenkosten, zum Beispiel für Arbeitsmittel (ohne benötigtes Zähler- und Installationsma-

terial), Kommunikationsmittel und Fahrzeuge (An- und Abfahrt), bereits enthalten. 

Es werden die korrekt nach den Kriterien des Leistungsverzeichnisses durchgeführten Aufträge vergütet. 

Aufträge können nur dann zurückgegeben werden, wenn drei vergebliche Anfahrten an drei verschiedenen Werktagen 

und zu unterschiedlichen Uhrzeiten dokumentiert nachgewiesen werden oder vor Ort ein Mangel festgestellt worden ist, 

der dokumentiert zurückgemeldet wird. Werden drei vergebliche Anfahrten entsprechend nachgewiesen oder ein Mangel 

entsprechend dokumentiert, können Sie sich zudem den Einheitspreis aus dem Preisblatt von uns vergüten lassen. 

Im Falle einer weiterhin mangelhaften Leistungsausführung nach einmaliger Nachbesserung oder nach Ablauf der Nach-

frist gemäß Punkt 9 LV RLM (A_51) werden die betroffenen Aufträge nicht vergütet. 
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Aufwandsleistungen 

Wartezeit im Störungsfall bei gravierendem Sicherheitsmangel ist zu dokumentieren und wird nach Aufwand abgerech-

net. 

Eventuell anfallende Sondertätigkeiten (Arbeiten, die zusätzlich zum Messgerätewechsel erfolgen), die nicht zu den 

geringfügigen Mängeln gehören, sind nur nach vorheriger Absprache mit uns durchzuführen. Die Abrechnung erfolgt 

nach Aufwand. 

Aufwandsleistungen werden gegen Lohn- und Materialnachweise (Originale) abgerechnet. 

Wir weisen darauf hin, dass nur die tatsächliche geleistete Arbeitszeit, also ohne Pausen, von uns bezahlt wird. 

Wir weisen darauf hin, dass sämtliche Originalbelege nur anerkannt werden, wenn diese nachvollziehbar und vollständig 

ausgefüllt sind. 

Auf den Stundennachweisen wird von uns nur die Richtigkeit der Arbeitszeiten und des Materials bestätigt, nicht jedoch 

deren Vergütungsberechtigung. 

8. Rechnungslegung und Zahlung 

Die Rechnungslegung erfolgt monatlich, jeweils abschließend für den jeweiligen Monat. 

Die Anweisung zur Zahlung durch uns erfolgt jeweils nach Anerkennung der Rechnung und innerhalb von 30 Tagen 

nach Rechnungseingang netto. 


